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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit Schreiben vom 16. September 2016, bei der Österreichischen Notariatskammer am selben Tage 

eingelangt, hat das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft den Entwurf einer 

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über Vermessungen 

und Pläne (Vermessungsverordnung 2016 – VermV 2016) übermittelt und ersucht, dazu bis 

7. Oktober 2016 eine Stellungnahme abzugeben.  

 

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich hierzu äußern zu können 

und erlaubt sich, nachstehende  

 

Stellungnahme 

 

abzugeben: 

 

Seitens der Österreichischen Notariatskammer wird der vorliegende Entwurf begrüßt.  

 

Die Österreichische Notariatskammer erkennt in den ergänzenden Ausführungsbestimmungen, die in 

den Verordnungsentwurf aufgenommen wurden, eine durchgehende Qualitätsverbesserung und 

begrüßt insbesondere das eigene Verfahren zur Berichtigung offensichtlich unrichtiger Daten. 

Ausreichender Rechtsschutz ist gewährleistet.  

 

BMWFW-96.236/0008-I/11/2016 

Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
über Vermessungen und Pläne (Vermessungsverordnung 2016 – VermV 2016); 

Begutachtungsverfahren 

 

An das 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  
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Positiv bewertet die Österreichische Notariatskammer ebenso die Beibehaltung des nunmehrigen 

§ 15, der die in der Vergangenheit bewährte Übermittlung von in einem Urkundenarchiv gem. § 91c 

GOG gespeicherten elektronischen Urkunden vorsieht.  

 

Die Österreichische Notariatskammer stimmt dem Verordnungsentwurf daher grundsätzlich zu. Die 

Stellungnahme des Departments für Geodäsie und Geoinformation der TU Wien wolle jedoch 

berücksichtigt werden.  

 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 

 

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner 

(Präsident) 


